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Die Einwohnergemeinde Therwil erlässt,
ff. des kant, Bäugesetzes vom 1 5. . Juni
nunq Hofacker, folgende

gestützt auf SS 4 und 29
1967, für die Quartierpla-

a) Quartierplanvorschqiften
b) Quartierplan (Situation) 1

c) Richtplan zu.m Quartierplan
d) tärmschutznachweis

Quart i erplanvorschri f ten

bestehend aus

Gelt.unqsbereich
,\

InhaIt

:500
1:500

Geltungsbereich und fnhailt.

1.1

Diö Quartierplanvorschriften gelten
innerhalb des Quartierplan-peiimeters
gemäss SlLuationsplan i : 500.

1.2

1 Der Quartierplan Hofacker regeit ver-
bindl-ich:

- Lage, Grösse und Gestal-tung der Bauten
- A'rt trnd MasS. der zulässigen Nutzung
- Gemeinschaftsanlagen, Freifl_ächen

Parkierung, Erschliessung
- Lärmschuti

a)
1

'r- z

2 Er steltt im weiteren die etappenweise
Realisierung des Quartierplanäi sicher



Der Richtplan
im besonderen

VerhäItnis zum
Zonenpl an

Baubereiche

1-3

Der Richtplan gibt. mit ,Beispielen Aus-
kunft über Gestaltungsmöglichkeiten des
Quartierplan-Areals. .Er ist, wegleit.end
bei der P1anung, Gestaltung und Bewilli-
gung von Bauten und Anlagen innerhalb
des Quart,ierplan-Perimeters .

4

1 Mit der Genehmigung der QuartierplanVor-
schriften Hdfacker werden alle bisheri-
gen Nutzungsplanvorschriften für das
Areal dieses Quartierplanes aufgehoben.

2 Soweit iliese Bestimmungen weiterhin GüI-
tigkeit. haben, sind sie in diese Quar-
tierplan-Vorschri f ten integriert .

Lage, Grösse und Gest,alt.ung der Bauten

2.1

Die Lage und Grösse der zulässigen Bau-
ten (Grundfläche undr Geschosszahl) sind
im Quartierplan (Situation 1 : 500)
durch Baubereiche festgeseLzt. Anrechen-
bare Nutzungen sind nur innerhalb der
Baubereiche grestaLtet .

2 Kleinere Verschiebungen von Bauten und
Anlagen gegenüber der Baubereiche können
vom Gemeinderat. gestattet. werden, sofern
das Gesamtkonzept der Ueberbauung keine
Beeinträchtigung erfährt und mit der
Aepderung keine Mehrnutzung verbunden
ist. (siehe auch Pt. B).

1

2

3



Zone für öffentliche
Anlagen und Werke

I xteinbauten

Auto-Garagen und
gedeckte Autoab-
stellpIätze

Reduzierte Ge
bäude- und Grenz-
abstände

4

2-2

In der Zone für öffentliche Anlagen und
Werke gemäss S 20 des kant. Baugesetzes
sind nur eingeschossige Ver- und Entsor-
gungsbauten, Park- und Erholungsanlagen
sowie Strassenbauten zu1ässig. Das Areal
kann im weiteren landwirtschaftlich ode'r
aIs Gärt.en ohne Hochbaut,en genutzL wer-
den "

2-3

1 Kleinbauten im 'Sinne von S 23 Abs. 2 des
Dekretes zum BauG, vom 1 5. Juni 1967
(wie Velo-Unterstände, Containerabstell-
plätze, Gerätehäuschen etc. sowie Trafo-
stationen und Alternativ-Energieanlagen
für den Eigenbedarf) ausserhalb der Bau-
bereiche könneÄ bewilliqt werden.

2 Kleinbaut.en unter 10 m2 Gebäudegrundf1ä-
che bewilligt der Gemeinderat.

3 Kleinbauten von mehr al-s 1 0 m2 Gebäude-
grundfläche sind im Rahmen von Konzept-
pIänen zulässig, die vom Gemeinderat und
der zuständigen kant. Fachst.elle zu ge-
nehmigen sind.

2-4

Auto-Garagen und gedeckte Autoabstefl-
plätze gelten nicht als Kleinbauten im
Sinne von Pt. 2.3. Sie sind im Rahmen
der Quartierplanvorschriften innerhalb
der Baubereiche zu erstellen (siehe
Pt. s.5).

2.5

Innerhalb eines Baubereiches, ausge-
nommen im Baubereich A4, darf der seit-
liche Grenzabstand bis auf 2 m reduzLert
werden

2 Der Gebäudeabstand ergibt sich aus der
Summe der reduzierten Grenzabstände.
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3 Bei seitlich'reduzier:ten Abständen dür-
fen an diesen Gebäude'fassaden keine Fen-
ster für Arbeits- und'Wohnräume erstellt
werden

4 Gegenüber den benachbarten Nutzungszo-
nen und anstossenden Parzellen sowie
innerhalb des Baubereiches A4 sind die
Gren.zabstände gemäss S 98 BauG einzuhal-
ten (Vorbehalt' gegenüber der Baube-
reichs=Darstellung im PIan).

r-)

a
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2-6

Baubere ichs-Vorschri f ten

Baubereiche A B c D
D

1 D2,
3

D
D

4
6

D5, E

zul. VoIlge-
qeschosse 2 3 2 1 1 1)

zuL. Woh-
nungäzahI
pro Bau' frei frei frei

zuI. Sockel-
geschosshöhe
( zn 6 /'63) 1.50 m 1.50 m 1.50 m 0, 30 m 0, 30 1 ,50 m

zul. Fassa-
denhöhe
(zn 6/63) 4) 6.00 m 8.70 m 6.00 m 5,50 m 3,00 m

zul. Gebäude-
höhe
(zR 6/63) 4) 10.00 m 12.70 n 1 0.00 m 6, 50 m 4,00. rn

zuI. Gebäude-
1änge
(EB THER 03) 40 m 30m frei 55 m 17 m 55m

Dachgeschoss
zuIässig Ja Ja tfa Ja Nein Nein

zul. Dachform gemass
ziff.
2.11

gemäss
ziff.
2 .11

gemäss
ziff.
2 .11

gemäss
ziff.
2 .11

gemass
zi"f f -

2.11

min- Dach-
neigung

gene ig t
20"

geneigt
20"

geneigt
20"

geneigt
200

geneigt
20"

Dachauf-
bauten

zq1äss ig zuIäss ig zuJ-ässig nicht
zu1äss ig

nicht
zuIäss ig

EG-Kote 2) 2) 3)
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Gebäudeprofil
(zR e/fi)

1 ) Es ist nur ein Sockelgeschoss sowie
evt. weitere Untergeschosse zuläs-
s ig,.

2) EG-Kote: Wie angrenzende Erschlies-
sungss trass.e

3 ) Das Sockelgeschoss darf nicht, höher
angelegt werden als das Sockelge-
schoss des Baubereichs 81.

4) Die Geschossdecken können in ihrer
Lage verändert werden, sofern die Ge-
bäude- und Fassadenhöhe vom gewachse-
nen Terrain gemessen, gemäss dem
theoretischen Gebäudeprofil (ink1.
Sockelgeschosshöhen) des ent,sprech-
enden Baubereichs eingehalten werden.

(Gebäudeprofil, Dachformen und Dachauf-
bauten': Siehe Schemaskizzen im Anhang. )

*
2-7

1 Sockelgeschoss
Die Oberkante der Sockelgeschossdecke
darf maximal 1,'0 m über dem höchsten und
maximal um das in Pt. 2.6 angegebene
Mass über dem tiefsten Punkt des gewach-
senen Terrains liegen. Gemessen wird an
der äussersten Fassadenflucht.

Abgrabungen am Sockelgeschoss sind bis
zu einem Drittel- des Umfanges zulässig.
Das Sockelgeschoss darf jedoch höchstens
bis zu dem in Pt. 2.6 angegebeneir Mass
in Erscheinung treten.
Der Gemeinderat kann bei
grösserer Ge1ändev\rannen,
t.ionst.echnischen Gründen
gestatten.

Aufschüttung
aus kanalisa-
usw., Ausnahmen

2 Fassadenhöhe

Die Fassadenhöhe wird gemessen ab Ober-
kante Sockelgeschossdecke bis zum
Schnit.tpunkt der Fassade mit der Ober-
kante der Dachkonstruktion.

Sind bei Pult- und FIachdächern keine
Dachaufbauten zugelassen, so gilt die
Fassadenhöhe als Maximalhöhe des Gebäu-
des "
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Messweise der
Gebäudelänge
(EB THER 03)

Mitbestimmungs-
recht des Gemein-
derates bei der
Gestaltung
(EB THER 01 )

Gestal-tung der
Bauten in den Bau-
bereicheD B, D2, E1/SZ

3 Gebäudehöhe

Die Gebäudehöhe wird gemessen ab Sockel--
geschossdecke bis zum höchsten Punkt der
Dachkonstruktion - Der First muss minde-
stens 1,0 m hinter der Fassade fiegen.

4 Versetzte Geschosse

Bei v.ersetzten Geschossen sind die Masse
des Gebäudeprofils für jedes Niveau ein-
zuhalten.

Bei mehrgeschossiger Bauweise mit einge-
s'chossilen An- und Zwischenbauten sowie
bei eingeschossigen Bauten mit abgesetz-
ten FassadenfluchLen, kann der Gemeinde-
rat Ausnahmen von der maximalen Gebäude-
Iänge gestatten. Durch die Gewährung der
Ausnahme dürfen berechtigt.e nachbarliche
Interessen nicht verletzL werden. Die
Ausnahme kann auch gewährt werden, wenn
dadurch die Anlieqen des Lärmschutzes
erfüIIt werden

2-9

Bauten, Anlagen,und Umschwung sind für
sich und in ihrem Zusammenhang mit der
baulichen und landschaftlichen Umgebung
im ganzen und in ihren Teil-en so zv ge-
stalten, dass eine befriedigende Gesamt-
wirkung erzielt wird; diese Anforderung
gilt auch für..Materialien und Farben.

2 Bezüglich Gestaltung st.eht dem Gemeinde-
rat ein Mit.best.i-mmungsrecht zu. Deshal-b
wird empfohlen, frühzeit.ig mit. der Ge-
meinde Kontakt aufzunehmen.

2 -10

Die Bauten der Baubereiche B, D2 und E1 lE2
sind al-s städtebauliche Einheit auszuge-
st.aLten. Sie sind bezügIich Architektur,
(oachgestaltung, Materialwahl, Farbe usw. )

sorgfältig aufeinander abzustimmen. Sie
sind im Rahmen eines Konzeptpl-anes zu

I

2



9

verwirklichen ( einschliesslich
schaftsanlage gemäss Pt. 4 .1 ) ,
Gemeinderat zu genehmigen ist "

3xAIs Satteldach gilt auch
schoss mit Satteldachform
im Anhang).

Gemein-
der vom

Dachformen
(EB THER 02)

2 -11

1*Es sind nur Satteldachformen. zuIässig.
Die Hauptfirstrichtung gemäss Darstel-
lung im Plan ist verbindlich. In den
Baubereichen D sind auch flach geneigte
Pultdächer gestattet.

2*Die Satteldachfläche muss mind. 75
Grundfläche des darunter liegenden
schosses bedecken.

I der
Ge-

e'in Attikage-
(siehe Skizze

Die Dachkante des Attikageschosses muss
in einem Winke1 von 60o hinter der dar-
unt,erliegenden Fassadenflucht, zurücklie-
gen. Ein Sechstel des Fassadenumfanges
darf auf die darunterliegende Fassaden-
fl-ucht gesetzt werden.

Die Gesamt.höhe des Att,ikageschosses
darf, gemessen ab Oberkante Decke bis
Oberkant.e Dachkonst.ruktion max . 4,0 m,
die Fassadenhöhe darf max. 3,0 m, be-
tragen

4 FoJ-gende Abweichungen von der kl-assi-
schen Grundform des .Satteldaches sind
mögl tch :

Kreuzgiebel
Der First des Kreuzgiebels kann haupt-
firstbündig (wiederkehr) oder abge-
setzt in die Haupt.dachfläche einge-
schoben sein

* Die Bestimmungen 2.11 Abs. 1, 2 und 3
sind Quartierplan-Vorschriften und
nicht Bestandteil der Vorschriften EB
THER 02.



Dachaufbauten,
Bedachungs-
materialien
(EB THER 02)

10

Bei firstbündigen Kreuzgiebeln muss
der Gebäudevorsprung mind. 2,OO m be-
tragen, bei abgesetztem First muss der
Gebäudevorsprung deutlich erkennbar
sein. Ausgenommen von Kaminen sind auf
Kreuzgiebeldächern keine weiteren
Dachaufbauten, Dachflächenfengter,
Liftüberfahrt.en und dergfeichen zu-
Iässig

Bei asymmetrisChen Dächern muss der
First in einem Winkel von 600 a.T. und
mindestens 1 ,00 m hinter der Fassaden-
flucht liegen.

5 Dachformen für Nebenbauten

Für Kleinbauten mit. einer Grundfläche
von max. 50 m2 und einer Gebäudehöhe von
max. 3,0 m oder einzelnen Bauteilen mit
einer Grundfläche von max. 20 ? der Ge-
bäudeftäche, kann der Gemeinderat Flach-
dächer gestatten, sofern dadurch eine
guLe architekLonische Lösung erreicht
wird

2 -12

1 DachaufbauL.en, verglaste Dachflächen,
Sonnenkoll-ektoren usul. haben sich har-
monisch in die Dachfläche einzufügen.
Sie sollen mit der darunterliegenden
Fassade im Einklang stehen.

2 Aufbauten bei geneigten Dächern:

Die Frontfläche der Dachaufbauten darf
das Mass von 0r6 m x Fassadenlänge
nicht überschreit.en.

Der Uebergangr der Dachhaut des Auf-
baues in das Dach des Gebäudes muss
mindestens 0,5 m tiefer als der First
des Hauptdaches liegen.

DachaufbauLen sind nur auf Dachflächen
mit. einer Minimal-neigung von 35o (a.T. )

zulässig.

Auf Dachflächen mit. Aufbauten sind zü-
sät.zlich nur einzelne Dachflächenfen-
ster mit einer maximalen GIasffäche
von 0, 3 m2 zugeJ-assen.
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3*Dacheinschni tte
unter'Vorbehalt
zuIässig.

und Dachterrassen
äer Ziff . 2."11 Abs

sind
.2

3

4 Für Einrichtungen, die nachweislich der
Energiegewinngng dienen, kann der Ge-
meinderat Ausnahmen gestatten.

Art und Mass der Nutzung

3.1

Die Nutzfl-äche ent,spricht der Summe
al1er Vollgeschossf lächen .

Ni'cht. zvr Nutzfläche werden gerechnet:

Hallen, Wohnbal-Offene Bauteile wie
kone und dergleichen

Garagen gemäss zlff " 5.2

Dach- und Sockelgeschosse, auch wenn
sie .zu Wohnzwecken ausgebaut werden

Gebäudeteile gemäss Zi,f f , 3.5 Abs. 1

und ZLff. 3.6

Die Bestimmung 2.12 Abs. 3 ist eine
Quartierplan-Vorschrift und nicht Be-
standbeil der Vorschriften EB THER 02.

'\
I

Berechnung der
Nubzflächen
(zn s/63-4)

j
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3 -2,

1 Baubereich Nutzflächen in m2 NutzungZu1ässige Nubzung

Wohnbau

Zulässige Nutzung
i.n den Bauberei-
chen D und E

A1
A2a
A2b
A3a
A3b
A4

B1
B2a
B2b
c1

c2/c3/c!

D1 /D2/D3
D4/Ds/D6
E1
E2
E3

3-4

Ind
gede

Wohnbau,
Parkplätze

Wohnbau

\
--)

Total-

3.3

In den Baubereichen mit Wohnbau sind
auch nichtstörende Kleinbetriebe mit ge-
ringem Zubringerverkehr zugelassen. In
der äusseren Form und Fassadengestaltung
darf vom Wohnbaucharakter nicht abgewi-
chen , werden .. ' :

gemass
PL. 3.4

en Baubereichen D sind. Garagen und
ckte Abst,ellplätze zulässig. *

1..

* Wird der Strassenabstand von 5 m bei derr
Baubereichen D4; D5, D6 nicht eingehal-
ten, sind nur offene Autounterstände zu-
Iäss ig .

1'200
1'056

66s
301

3 x 616

9, 641
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Im Dachgeschoss der Baubereiche D1, D2
und D3 sind Atel-iers., Gemeinsc.haftsräume
und KleinEewerbe gestattet.

3 Im Baubereich E1 sind im Sockelgeschoss
zwischen den Bereichen 81 und D2 Woh-
nungsabst,ell- und Technikräume zulässig.

4 Die Baubereictie E2 und E3 dienen der
Realisierung von Auto-Sammelgaragen im
Sockelgeschoss

3.5
.-) 1 Bei Mehrfamilienhäusern sind pro Vrtohnung

3,0 m2 Kinderhragen- und Velo'Abstel-1f1ä-
che vorzusehen. Sie werden analog der
Bestimmungen für Autogaragen nicht zur
überbauten Fläche bzw. nicht zur NuLz-
fIäche gerechnet.

AbstöIlplätze für
Kinderwagen und
Vel-os

Zwi schenkl imaräume ,

Windfänge, Energie-
sparmassnahmen
(EB s.1)

2 Die Abstellplätze r,nüssen von aussen und
vom Treppenhaus stufenl-os zugänglich
seln.

'r.- -/

3.6

1 Im Interesse des haushäIterischen Um-
ganges mit, Energie werden nachstehende
Bauteile nicht zur überbauten Fläche und
nicht zvr Nutzfläche gezählt: '

a) Unbeheizte lVindfänge für Haüseingänge
(vor der isoliert,en Gebäudehül]e) :

bis zu max. 4 n2 bei Einfamlienhäu-
sern und Reihenein-
familienhäusern
und bei von aussen
zugänglichen tlloh-
nungen

bis z max. 10 m2 
ffiü"Hltfamilien-
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b) Unbeheizle, verglaste Zwischenklima-
räume wie z.B. Wintergärten, Veranden
und Balkon- oder. Sitzplatzverglasun-
gen:

bis zu max. 15

bis zu max. 15

m2 bei Einfamilien-
häusern

m2 je Wohnung

c) Mehrstärken von Aussenwänden bei Neu-
baut.en über 25 cm

2 Die Dachform von V'/intergärten und Vrrind-
fängen innerhalb des Zonenprofiles ist
f rei. Däs Dach von V'Iintergärt.en muss
weitgehend verglast sein.

3.7

Bei Mehrfamilienhäusern ist ein AbfaII-
sammelraum für die getrennt.e Sammlung
von AbfäIlen einzurichten. Die Grösse
beträgt 0,5 m2 pro Wohnung, jedoch min-
destens 6 m2

3-B

Bei Mehrfamilienhäusern ist für jede
VrTohnung ein Abstellraum in Form eines
KeIlerabteiIs, Reduits etc. vorzusehen.

Gemeinschaftsanlagen, Freiflächen

4.1

'Die Korporationsfl-äche (Baubereich E2)
ist'auf der Ueberdeckung der SammeI-
garage als Gemeinschaftsanlage zu ge-
stalten (Kinderspielanlag€D, Grünan-
lagen, Platzgestaltungen) .

AbfaIl-
Sammelräume
(EB THER OB)

Wohnungs-
abstellräume
(EB .THER 09)

4

Gemeinschafts-
anlage

I
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2 Die allgemeine Zugänglichkeit der Ge-
meinschaftsanlage ist. vor der Baubewil--
ligung der ersten Bauten im Baubereich B
grundbuchlich sicherzustellen

3 Sofern die Ueberbauung in Etappen reali-
siert wird, sind die entsprechenden Ge-
meinschaftsanlagen so zv realisieren,
dass der Bedarf bei der jeweilig er-
stellten Et.appe gedeckt ist und die spä-
tere Real-isierung der gbsamten Anlage
gewährleistet bleibt

4.2

Mit dem Baubegehren ist ein verbindli-
cher UmQebungsplan einzureichen.
Bei der Errichtung von Mehrfamilien-
häusern mit. 4 und mehr Wohnungen und
Mehrf ami lienhaus-Ueberbauungen s ind
mindestens 20 Z der Wohnnut.zfläche als
Freifläche den Bewohnern, insbesondere
den Kindern, zur Verfügung zu stellen
und entsprechend auszugesLalten'.

4-3

Die Gebäude müssen sich in die best.ehen-
de Topographie einfügen.
Aufschüttungen und Abgrabungen dürfen
1 ,5 m gegenüber dem gewachsenen Terrain
nicht überschreiten.

4"4

Die Intensiv-Grünbereiche dienen der
Gliederung der Baubereiche. Sie sind
heckenartig mit vereinzelten Hoch-
stämmern (einheimische Arten) zu be-
pflanzen ,

2 Die Zonengrenze zum Landwirtschaftsge-
biet ist mit. einer Wildhecke einheimi-
scher Art.en zu gestalt.en. Entl-ang der
Hecke sind einheimische Hochstämmer z\)
pflanzen (min. 1 Baum pro Haus).

Umgebungs-
gestaltung
(EB THER 06)

Terrainaufschüt-
tungen und -ab-
grabungen
(EB THER 05)

Intens iv-Grünbe-
reiche gemäss Pl,an



Baumreihen
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Entlang der neuen ErschliessungssLrasse
sind Baumreihen anzulegen, Abstand zur
Strasse: 1-2 m. )

4.6

1 Ueber die Göstaltung und die Art der Be-
pflanzung in den In,tensiv-Grünbereiehen
und für die Baumreihen wird ein Konzept-
plan erarbeitet, der vöm Gemeinderal- äu
genehmigen ist.

Konzeptplan
Be.pf Ianzung

I Der Geme.inderat kann den Konzeptplan
auch in. Etappen genehrnigen

2 Ueber die definitive GestalLung ist im
Baubewilligungsverfahren zu entscheiden.
Der Konzept.plan gilt als wegleit.ende
Pla.nuhgsgrundlage .

.J

Private
Grünbbreiche
gemäss'Plan

Entwässerung

4-7

In den privat.en Grünbereichen sind für
VorpIätze, Fussgängerwege, Besucherpark-
plätze usur. nur unversiegeJ-te wäss€r;
durchlässige Beläge gestatLet. Die Bau-
behörde kann in begründeten Fätrl.en Aus-
nahmen gestat.ten.

4.8

Aus ökologischen Gründen soll das Regen-
wasser weitgehend oberirdisch abgeleit,et
werden. Das Entwässerungs-Konzept ist
.zusammen mit. dem Fussgänger- uhd SLras-
sennetz zu projektieren.
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Parkierung, Erschliessungt

1 Der minimal erforderliche Parkraum be-
reöhnet, sich nach der kantonalen Weglei-
tung zur Bestimmung der Anzahl Park-
plätze für Personenl^ragen und Velos/t"tofas
(vom JuIi 1992) "

2 Eine Vermietung der Parkplätze an Dritte
ist nur zuIässig, wenn die Parkierungs-
bedürfnisse der Quartierbewohner gedeckt
sind. .

5.2

i Nicht zur überbauten Fläche bzw. nicht
zur Nutzftäche werden qerechnet:

Bei Ein- und Zweifamilienhäusern max"
8 ? der massgebenden Parzellenfläche,
jedoch nicht mehr .als 35 m2.

Bei Mehrfamilienhäusern pro 220 m2
Wohnnutzfläche (Restflächen zählen
voII) je eine Garage von 20 m2 Grund-
fläche. Diese Bestimmung findet nur
Anwendung, \^renn sich die Unterbringung
der Garagen im Sockelgeschoss aus
ästhetischen oder topographischen
Gründen nicht rechtfertigen l-iesse -

5"3

Die Fassadenhöhe angebauter oder frei-
stehender Garagen darf maximal- 3,50 m,
die Gebäudehöhe maximal 5,50 m betraqen-
Gemessen wird an der äussersten Fassa-
denflucht vom höchsten Punkt des gewach-
senen Terrains aus. Bel Garagen mit
FIach- und Pultdächern gilt die Fassa-
denhöhe aIs Maximalhöhe.

5 1

Erforderlicher
Parkraumbedarf

Nutzungsbe-
rechnung
(zR B/63-2
und EB 8.2)

Gebäudeprofil von
Garagen im Baube-
reich A
( zR B/63-3 )



Oertliche Fest.-
Iegung des Park-
raums

Verpflichtung zur
Erst.ellung von
Parkraum

Erschliessung /
S trassenges taI t ung

1B

5.4

1 Garagen und gedeckte AbstellpIätze sind
.nur in den Baubereichen D, 82, E3 sowie
ebenerdig in den Baubere;ichen A gesLat-
Let.

2 In den privaten Grünbereichen bei den
Baubereichen A sind entlang der Er-
schliessungsstrasse offene, ungedeckte
Besucherabs teI lpl-ätze ges tatt.et. .

5-5

1 Die Garagen resp. gedeckten Abstel-I-
p}ätze in den Baubereichen D2 resp.
D3 sind aus Gründen des Lärmschutzes
gleichzeitig mit den Gebäuden der Bau-
bereiche 81 resp. A4 zu erstell-en, b.e-
vor andere Abstellplätze realisiert wer-
den dürfen.

2 Im Baubereich D1 sind mindest.ens soviele
Garagen resp. gedeckte Abstellplätze zu
erstellen, wie dies für den Baubereich
A1 erforderlich ist.

6

1 Parkplätze sind zwingend an die Linden-
feldstrasse anzuschliessen.

2 Die Erschliessung im Quartier erfolgt
über gestaltete Erschliessungsstrassen.

3 AlIe gemäss PIan ausgeschiedenen Wege
und Strassen sind öffentlich begeh- und
befahrbar.

5
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Empfindl ichkei ts-
sLufen/eS

Lärm$chutz-
nachweis

.--,u Etappierung

19

Lärmschutz

6.1

1 Das Geblet des Quartierplanes Hofacker
wird der ES II zugeordnet,.

2 Bei den Baubewilligungen sind die PIa-
nungswert.e einzuhalt,en.

6.2

Der im Anhang des Quartierplanes aufge-
führte Lärmschutznachweis gilt als Pla-
nungs- und Beurteilungsgrundlage der
Baubewi l l igungen .

Etappierung, Parzellierung

7 -'I

'sofern die Quartierplanüberbauung in
Etappen realisiert wird, sind die ent-
sprechenden Anlagen wie Strassen und
Trottoirs, ober-. und unterirdische Ab-
st.el]pläLze, private V,lege, Plätze und
Freiflächen, KinderspielBlätze, eLc. so
auszulegen, dass der Bedarf der jeweilig
erstell-ten Etappe gedeckt ist und. die
spätere Realisierung der Gesamtüber-
bauung gewährleistet bl'eibt,

7-2

Die spätere Parzellierung der Grund-
st.ücke oder deren Abgabe im Baurecht so-
wie die. Abgabe einzelner Wohnungen im
Stockwerkeigentum ist mögIich, wenn die
vol1e Funktionalität der Quartierplanung
gewährleistet bleibt. Der Gemeinderat
ist für deren Sicherstellung besorgt und

7

Parzellierung
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ordnet. zum Zeitpunkt der Grundstückspar-
zellierung den Eintrag der notwendigen
Dienstbarkeiten im Grundbuch an.

Abweichungert

8.1

Geringfügige Abweichungen, die zu einer
gestalterischen Verbesserung führen und
das Kon2ept des Quartierplanes nicht in
Frage stellen, kann die Bewilligungsbe-
hörde im Rahmen der Baubewilligungen ge-
währen

B-2

1 In Abwägung öffentlicher und privater
rnteressen sowie in Würdigung der be-
sonderen Umstände des Einzelfalles kann
die Bäwilligungsbehörde auf Ant.rag des
Gemeinderates Ausnahmen von den Quar-
tierpl'an-Vorschriften bewilligen. Dies
gilt insbesondere für Massnahmen, die
entweder

der Steigerung der Wohnqualit,ät

der trnergieeinsparung

oder der Nutzung erneuerbarer Energien

dienen -

2 Ausnahmen für bauliche oder gestalteri-
sche Einzelmassnahmen, die entweder für

- das architektonische Erscheinungsbild

- das städtebauliche KonzepL

- die Erschl"iessung

- die Umgebungsgestal-tung

von präjudizieller Bedeutung sind, dür-
fen jedoch nur aufgrund eines Gesamtkon-

Geringfügige
Abweichungen

Ausnahmen aLl--
gemeiner Art
(EB QP 1)
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VoIlzug

Inkrafttreten
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zeptes erteil-t werden. Dieses bedarf der
Genehmigung des Gemeinderates und ist
für al-le weiteren gleichartigen Ausnah-
men richtungsweisend. Es ist integrier-
ender Bestandteil des enLsprechenden
Baugesuches und ist mit diesem öffenL
Iich aufzulegen"

Schlussbestimmungen

9-1

Der Gemeinderat überwacht die Anwendung
der Quartierplanvorschriften. Das Baube-
bewil-ligungsverfahren gemäss S 22 und
S 25 ff. der Vol-Iziehungsverordnung zum
Baugesetz bleibt vorbehalten.

9.2

1 Die Quartierplanvorschriften treten mit,
der Genehmigung durch den Regierungsrat
in Kraft
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Schema-Skizzen10-

Gebäudeprofil
Fü. Wohnbrulen

Qifl.2.n

Gemesson wird an
d6r äu3serilen
Fass.do6flucht

Oäs Sockelgeschoss
da'l iedoch höch.
slcni bis:u alem in
der Legcnde ange-
gebcnen Mr5s in
Erscheinung l.etef,.

ATTIKA MIT SATTELDACH
(SCHEMASKIZZE GEMASS ZIFF. 2.11 ABS. 3)

BEI ATTIKAGESCHOSSEN MUSS DIE DACHFI-ACHE
MIND. 75 % DER DARUNTERLIEGENDEN
BRUTTO.GESCHOSSFLACHE BETRAGEN

&

za
z

o
o
@

O;. Obe.ka^te der Sockelgeschoss.
dccke darl marimal 1.0 m über dem
höchslen und marimal um das in dcr
LcAe^de .ngcAebene Mass übcr dem
lielsleo Punkl des gewachsenen
Tcrreins liegen.

me6ffA-T

/

.o-c b

ri;e
'; q;i
e;':3
ET!?
o@ -er: .e; -e

Ji;i
.e-B Efoo io

Der First muss mindestcas
1.0 D hinler de, Fassado
liegen.

!

'

c
.9o

E

E

Abaräbunacn an Soclelgeschoss
sind bis ru eincm Driilel dcs Um.
,inecs rulässig-

I/6 OES GEBAUOEUXFANGS

l{AX I
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DACHAUFBAUTEN GEMASS ZIFF. 2.12

BEISPIELE

E

EINZELAUFBAU IN DACHFLACHE 3

MEHRERE AUFBAUTEN FASSADENBUNDIG

xtN.35'

r,flN. 35',

ü
G
L

ABSIANO ABSIANO

0.60 m ' FASSAI)EIILAIIGE

FRONTFLACHE:

W
0.60 m ' FASSAOENLAHGE

GE


